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ANNEX 1

ANHANG

der

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte and 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Kakaofasern, Bananenchips, 
Nahrungsergänzungsmitteln, getrockneten Kräutern und getrockneten Gewürzen
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DE 2 DE

ANHANG

Abschnitt 6: „Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“ des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 1881/2006 wird wie folgt geändert:

1) Nummer 6.1.2 erhält folgende Fassung:

„6.1.2 Kakaobohnen und daraus hergestellte 
Erzeugnisse, mit Ausnahme der in 
Nummer 6.1.11 genannten 
Erzeugnisse

5,0 μg/kg Fett 
ab dem 
1.4.2013

35,0 μg/kg Fett vom 
1.4.2013 bis zum 
31.3.2015
30,0 μg/kg Fett ab dem 
1.4.2015

2) Die folgenden Nummern 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 und 6.1.15 werden hinzugefügt: 

6.1.11 Kakaofasern und aus Kakaofasern 
hergestellte Erzeugnisse, die als 
Lebensmittelzutat verwendet werden 
sollen 

3,0 15,0

6.1.12 Bananenchips 2,0 20,0
6.1.13 Nahrungsergänzungsmittel, die 

pflanzliche Stoffe enthalten sowie 
Zubereitungen daraus (39) (*) (* *)
Nahrungsergänzungsmittel, die 
Kittharz, Gelée Royale, Spirulina oder 
Zubereitungen daraus enthalten (39)

10,0 50,0

6.1.14 Getrocknete Kräuter 10,0 50,0
6.1.15 Getrocknete Gewürze, mit Ausnahme 

von Kardamom und geräucherter 
Capsicum spp. 

10,0 50,0

(*) Pflanzliche Zubereitungen sind Zubereitungen, die durch verschiedene Verfahren 
(z. B. Pressen, Ausdrücken, Extrahieren, Zerteilen, Destillieren, Konzentrieren, 
Trocknen und Fermentieren) aus pflanzlichen Materialien (z. B. ganze Pflanzen oder 
Pflanzenteile, zerkleinerte oder geschnittene Pflanzen) gewonnen werden. Diese 
Definition umfasst zerriebene oder pulverisierte Pflanzen, Pflanzenteile, Algen, 
Pilze, Flechten, Tinkturen, Extrakte, ätherische Öle (ausgenommen die in 
Nummer 6.1.1 genannten pflanzlichen Öle), Presssäfte und verarbeitete 
Ausscheidungen.

(**) Der Höchstgehalt gilt nicht für Nahrungsergänzungsmittel, die pflanzliche Öle 
enthalten. Für pflanzliche Öle, die als Zutat in Nahrungsergänzungsmitteln 
verwendet werden, sollten die in Nummer 6.1.1 genannten Höchstgehalte gelten.
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